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Am 16.10.1981 wurde Frau Helga Roos gegen 17..00 Uhr in
ihrer Wohnung Adalbertstraße 27 in Frankfurt a.M. festge
nommen. Die Festnahme erfolgte auf Grund Haftbefehls
des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof, Kuhn,
vomselbi~en Tage.

Nach dieser festnahme ließ der Generalbundesanwalt wieder

,holt verlauten: erster Fahndungserfolg i~ Fall Kr~esen.
Der "Fahndungserfolg" ist am 23.3.1982 zur Anklage vor
dem fünften Strafsenat in Stuttgart geraten. Das
angerufene Gericht hat bislang nicht über die Zulassung
der Anklage und Eröffnung des Hauptverfahrens'entschieden.

Bereits a~ 9.10.1981 hatte derselbe Richter auf Antrag der
Bundesanwaltschaft Durchsuchungsbeschluß für die ehemalige
Wohnung m~iner Mapdantin ~rlassen. Kräfte der Soko,
Kurpfalz zusammen mit Beamten des BKA, TE 12, hatten
die Wohnung von Helga Roos seit dem 14.10.1981 durch
sucht und besetzt gehalten.

Darmstadt, den

,
Am 17.10.1981 wurde Frau Roos dem Ermittlungsrichter
beim BGH vorgeführt, der ihr bereits ,beschlossenen Haft
befehl verkündete. Frau Roos wird seit dieser Zeit der
Vorwurf der Unterstützung der RAF gemacht, insbesondere
des Kommandos der RAF, das am 15. September 1981 in
Heidelberg einen Anschlag auf den amerikanischen General
Kroesen unternommen ha~te.

Pressekonferenz am 18.8.1982
in Stuttgart

Betrifft:

Aus den Erfahrung nicht nur dieser Verteidigung in sogenannten
Staatsschutzverfahren, sogenannten Terroristenverfahren,
Verfahren gegen sogenannte Sympathisanten der Terroristen~
scene, insbesondere jedoch aus dem vor der Stu~gart
Stammheimer Justiz laufenden Strafverfahren gegen
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Jürgen Schneide~ und Karl Grosser gehe ich davon aus, daß
das Hauptverfahren 'auch in dieser Sach~röffnet wird.
Das Verfahren gegen Helga Roos muß sich aus dem Blick
winkel der Bundesanwaltschaft und der Staatsschutzjustiz
an das Pilotverfahren gegen Karl Grosser und Jürgen
Schneider'knüpfen, um so der antiimperialistischen Linken
in Westdeu~schland einen weiteren Stoß zu versetzen.

" ,
-

Die gegen Frau Helga ROostzusammengesammelten Beweisesind bekannt. Es si~d Anscheinsbeweise, nur die spezifisch
staausschützlerische Interpretation erweckt den Anschein.
als seien sie als'Beweise aeaen Frau Roos!verwertbar.

~ ",

Ich will hier nur auf einen dieser Beweise konkret einaehen:

Frau HelgaRoos wird der Vorwurf g~macht, das am 15.9.1981 in der Nähe des Tatortes gefundene Igluzelt vom Typ
"Nordcap" für das Kommando deI; RAF angekauft zu haben.
Die Ermittlungen um den Ankauf dieses Z~es konzentrierten
sich auf Kaufhäuser in Heidelberg. Die Ermittlungsbehcrden
konnten sodann Feststellungen darüber treffen, daß das
Zelt dieses Types angeblich nur von der Kauf):lofAG in
Deutschland vertrieben wurde. Wen wundert es, daß die
Ermittlungsbehörden ihre Feststellungen sodann dahin erweitern
konnten, daß auch eine Frau jüngeren Alters ein derartiges
Iglu Zelt vor dem-15.9.1981 im Kaufhof in Heidelberg
erworben h3tte. Dortiger Verkäufer konnte schließlich
zwischen der Käuferin und auf Fotografien abgelichteter
Helga Roos gewisse Ähnlichkeiten feststellen.

Nachdem dieses ~rmittlungsergebnis in den Akten vermerkt
war, gelangte den Ermittlungsbehörden eine der RAF
zugeschriebene Erklärung vom 7.11.198t zur Kenntnis,
in der u.a. darauf hingewiesen wird, nicht Helga Roos,

. sondern zwei Männer haben am 14.9.1981 das in der Nähe
des Tatortes aufgefundene Iglu Zelt im Kaufhof am Parade
platz in'Mannheim erworben. Die Ermittlungsbehörden
sind diesem bedeutsamen Hinweis nachgegangen und haben
in Mannheim Feststellungen getroffen, die den Hinweis
eher bestätigen.

Dennoch bleibt die Bundesanwaltschaft beharrlich bei der
einmal getroffenen, Frau Helga Roos belastenden Fest- '
stelung, wo doch eine Vereinigung wie die der RAF
beständig Bedarf an Zelten habe.

Keiner der von der Bundesanwaltschaft gegen Frau
Helga Roos aufgeführten objektiven Beweise ist in sich
geschlossener oder nachvollziehbarer, als der hier aus~
geführte. Gerundet wird das Werk der Anklageschrift erst
durch interpretative Bewertung der subjektiven Täterseite,
~er Persön~ichkeit von Helga'Roos. Helga Roos hat
öffentlich die Notwendigkeit der Entwicklung antiim
perialistischan Widerstandes erklärt und 'gelebt. Sie
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ist~rtaGh wie vor Teil dieses Widerstandes, der nicht durch
dessen Kriminalisierung beseitigt wird .

•
Ebensowenig ~erdendie gegen Frau Roos verfügten Haft-
,bedingungen: schärfste ISOlationshaft, zunächst in der
Justizvollzugsanstalt in Stamrnheim , sodann im Sicherheits
trakt der JVA Bühl und nun in demselben der Justizvollzugs-

anstalt Zweibrücken pazu füh~en, daß sie ihre politische '
überzeugun9 'zur Habe gibt. In der Zeit vom 14. bis zum 20.7.
1982 Jar Frau HelgaRoos in der JVA Z~eibrücken in
Solidarität mit Siglinde Hofm,nn und lngrid Barabaß im

,Hunger- upd Durststreik und f6rd~rte zugleich ihre Zusammenlequnq mit Gefanqenen aus dem a~tiimperialistischen
Widerstandt in 'der BRD.

,
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Seit mehreren Jahren bßsuche ich regelmäßig politische

Gefa~gene, zuvor w~~ iah selbst im Gefängnis. Meistens

kann ich einen Gefangenen zwei- oder dreimal besuchen,

dann erhalte ich BesuchElVerbot - 130 geht es vielen L<~uten
,

aus der antiimperialistischen Bewegung, die politische

Gefangene besuchen wollen. Die Begriind~ngen für Besuchs~

verbote sind }n der Regel: sehr 'allgemein: weil man Teil

der antiimperialistischen Bewegung ist und die 'Resoziali

sierung' des Gefangenen nicht fördert.

Die Besuchsveröote bei einzelnen Gefangenen haben Qis
I

jetzt nicht verhindert, daß ich andere Gefangene besuchen

konntet und ich besuche auch heute noch politische Gefangene.

Zwischen September und Novembe~ 1981 habe ich viermal

Lutz Taufer in Schwalmstadt' besucht. Danach erhielt ich

Besuchsverboto Nachdem ich dagegen Beschw.erde eingelegt~ -
hatte, erhielt mein Anwalt von der JVA Schwalmstadt die

Besuchsprotokolle der 4 Besuche. Diese Protokolle wurden

von LKA-J3eamten aus Wie:;)bHCen gemacht, die die BNJUche

Uberwach~ hatten.

Aus diesen Besuchsprotokollen will ich ein paar Stellen

vorlesen, die z.T. mehrfach auftauchen:

"oyo Frau Schiller verfügt über so umfassende erkennt

nisse aus den Haftanstalten und ~er Situation der Ge

fangenen, daß sie mit absoluter Sicherheit als eine

zentrale Figur angesehen werden muß. Sie bezieht ihre

Informationen zunächst über die Besucher, die andere

Häftlinge besuchen und vermutlich über die jeweiligen

Anwälte der Häftlinge •

••• wobei wie immer erkennbar war, daß die Schiller

über Personen aus der "Szene" sehr gut unterrichtet

ist und entweder auf Befragen oder von sich aus Zu

träger von Informationen, diskutie.[ten Meinungen und

Ansichten'ist. A00. wie bereits zuvor, so auch di~mal, bleibt die

Schiller z.Z. der einzigste Besucher, der in der Lage

ist, Taufer sichtlich auftauen zu lassen und i.hm Ge

legenheit zu geben, seine Ansichten und Meinungen an,
sie und tiber sie an andere kund zu tun.
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••• die Gesamttendenz der Gesvräche von Frau

Schiller lassen eindeutig den Schluß zu, da8 3ie

sich als Genossin zur RAF zählt. Insbesondere zeigt

auch der von i.hr veröfJ:'cn~l:lehto Artlkt)l In d,~r tü::.:
'"." )

vom 26.10.81, daß sie siph als Mitglied der RAF
"

aktiv zum Kampf gegen den Staat und den Strafvollzug

beken..'1t.I

•• 0 darüberhinaus muß aufgrund dem beim Besuch

immer wieder hervorge~retenen gesamten Kenntnisstand

aus der Szene da~on ausgegangen werden, daß Frau. I

Schiller Kurierdienste zwischen den Inhaftierten

und der RAF verrichtet ••• 11

Diese Besuchsprotokolle sind im Zusammenhang mit dem

Prozeß gegen Karl Grosser und dem Haftbefehl gegen

Helga Roos Teil der Vorbereitung eines Haftbefehls

gegen mich. Das Konstrukt tlegale RAF' ist in diesen

Besuchsprotokollen enthalten, indem ich als '~itglied

der RA]!" und als •Kurier' bezeichnet werde; beerÜndet

wird das mit: ~Kampf gegen den Staat und den Strafvoll

zug" und meinem Informationsstand. Der Begründungs~u

sammenhang ist die politische tlbrrzeugung - die Frage

nach bewaffneter Politik oder unbewaffnete~ spielt

darin keine Rolle mehr.
\,

.Mit diesem Konstrukt 'legale RAFt schafft sich so der

Staatsapparat die Möglichkeit, die sich entwickelnde

antiimperialistische Bewegung über die Verfolgung von

bestimmten politischen Inhalten zu kriminalisieren

und Leute für lange Zeit ins Gefängnis zu stecken ..

Margrit Schiller
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Erklärung Harald.Biehal
~.~

Der 2. Strpfsenat des OLGStuttgart hat mich

21. Mai 1981 wegen Unterstützung der RAF zu zwei
t •

Jahren Haft verurteilt.

In dem schriftlichen Urteil heißt es dazu wörtlich:

"Zu einem nicht näh~r feststeIlharen Zeitpunk't
imJahr~ 1978 erklgrte sich der Angeklagte auf

nipht ~ehr feststellbarem Wege gegenüber derRA~' be,reit, Informationen zu verschaffen, auf

welc~e di!? RAP Wert legte".
Dem 'Senat kam es also i'n seiner Urteilsfindung über

haupt nicht auf konkrete Beweise an. Das ergibt sich

auch noch aus einem weiteren Zitat aus der Urteils

begründung:

"Ob es dem Angeklagten und seinem unbekannten Be
gleiter gelang, durch diese Ausspähaktion wenig
stens einen Teil der von der RAF gewünschten In
formation zu sammeln, gegebenenfalls welche Iqfor
mationen von ihnen gesammelt und an die RAF weiter
gegeben wurden, hat der Senat nicht feststellen
können". Zitat Ende.

Zur Erläuterüng: Vorgeworfen wurde mir, im Jahr 1978
das Grundstück des Großindustriellen Dr.Overbeck·in

Duisburg "ausgespäht" zu haben. ]'ür den Senat standen

Aktionen der RAP gegen Overbeck einfach desha.lb fest,

weil, so die Urteilsbegründung, Overbeck eine "Führungs

persönlichkeit der Wirtschaft" sei, "die wegen Besorg

nis eines Terroranschlags unter Polizeischutz stand".

Angenommen, es würde irgendwan..11.einmal zu einer Aktion

gegen Dr. Overbeck kommen, kann mich der Senat mit die

ser Konstruktion - wie auch bei Karl Grosser - nachträg

lich wegen Beihilfe verurteilen. Einen Ansatz dazu gab

es bereits im vorigen Jahr: Am 25. November 1981\ durch

suchte der staatsschutz auf Antrag von Generalbundesan

walt Rebmann meine Wohnung und meinen Arbeitsplatz. Die

Begründung: Ich sei bereits wegen Unterstützung verur

teil t, und zwar wegen Ausspähung des Anwesens von Dr.•

Overbeck, und ich sei verdächtigt, die Fahrtroute des

Generals Kroesen ,ausge·späht zu haben. "Einen bersi te von

de~ Polizei vernommenen Zeugen" de.für gibt es auch schon

wieder.
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Und nun Überlegen Sie einmal, wieviele angeblich ge

fährdete Personen und Objekte es in einer Stadt gibt.

Ich meine Wirtschaftsbosse, Behördenchefs, Politiker,

Botöcha~ter, Banken usw. Wenn Sie zum Beispiel-auf dem

Killesberg spazieren gehen, können Sie es überhaupt

nicht vermeiden, in einen dieser Sicherheitsbereiche,
\

die ja nic4t markiert ~ind, zu geraten und dort auto-

.matisch fotografiert zu werde~. Praktisch heißt das,

daß jeder, der sich in der antiimperialistischen Bewe

gung eng~giert und dem Staatsschutz mißliebig auffällt,I

willkürlich wegen Unterstü~zung oder Mitg~iedschaft
angeklagt werden kann. Denrl.Zeugen zur Identifizierung

an Hand vorgelegter Fotos aus einem beliebigen Sicher

heitsbereich lassen sich. immer finden.

,
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Am Beisp1e.l unsrer· .i.!'estnahIrienwill ich zeigen, wer

das eigentlich ist, den die Bundesanvraltschaft

in fortlaufjnderLinie~-Ghrfstine und Harald Bie

haI, Karl Grosser, JÜrgen Schneider, Helga Eoos,

jetzt uns - für ihre Kbnstruktion '8itgliederder

legalen RA.!!"'anpeilt.

TIamals verkaufte uns die Bundesanwaltschaft als

'Attentä.ter im Fall Kroesen' an die Presse, die

das zum Teil auch willig übernahm. Ich erzähl

jetzt kurz, was im.Dezemb€r tats.ächlich abgelau

fen ist.

Die erst Festnahme war am 7. 12. 81 mittags. Be

amte des Bundeskriminalamtes v:arteten, bis Udo

Trost seine Wohnung verließ, folgten ihm dann

durch die halbe Altstadt von Heidelberg, und in
einer 'kleinen, abseits gelegenen Gasse nahmen

sie ihn überfallartig fest. Während ihm Hand

schellen angelegt wurden, konnte er noch einem

Passanten, den er kannte, zurufen, der mö~e doch

Leuten Bescheid geben, daß er verhaftet sei. Da

raufhin wurde der ~assant gleich mit festgenom-

men.

Am Abend wurden zwei Frauen aus ihrer Wohnung

abgeholt. Eine dritte Frau, die die beiden be

suchen wollte, geriet nachts mitten in die

Wohnungsdurchsuchung und wurde als nächste fest

genommen.

Am nächsten Tag wollte eine Genossin ins Auto

steigen, als neben ihr ein Wagen bremste.Zu

erst hieß es: Ausweiskontrolle, d~nn: Auto be

schla~nahmen, und schließlich: Festnahme. Als

letzten griffen sie einen Genossen, der eine

der Frauen' besuchen wollte und auch mitten in

die Razzia reinplatzte. Ganz ähnlich war es mir
• I. /

am Tag zuvor ergangen. Ich hielt mich in der
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Wohnung von Udo Trost auf, als dort die Durcb ..•.

suchung anlief und wurde dabei festgenorru:len.

Icll halte mich nicht damit auf, v'ie unsre Uoh

nungen nach den Durchsuchu~gen aussahen,~as

den Nachbarn oder den Vamilienangehdrigen Uber•
uns erzählt wurde.

ALl Abend des ö. De'zember wC.ren wir <.lle wiecer

aus der Haft entlassen. La konnten wir uns auch \

f/ •.•.• 1# +' d ~ .(.',~r 'n C"'·, '''l'r '~U""'0r-"'''''-LJelvungen AauJ.en un er.J.U.Ie, "...•,.. _ .l •••:.•••••;••.••

los wegen Kroesen festgeno~en waren.

Seitdem ist unsklar,'daG diese Eehauptunf VOC'.
'legalen 1tm' au:D'uns ~iel t. Und das ü:t kein
Zufall. Wi~ Karl und JUrgen gehör~n ~ir zur

antiimperialistischen lle\vegungin Heidel berg.

v;enn ich so sage:. 'antiimpel~ialistisch',

klingt das ziemlich abstrakt. Ich kann d8S

auch mal konkreter sagen. THtsache ist., drloG vlir

den Hungerstreik der politischen &efangenen 

in dessen Verlauf Karl und JUrgen verhaftet

wurden - unterstützt htlben. Und wir stchn :t;U

swam.en mit andren vor dem Heidelberger Haupt

quartier, wenn dort gegen US-Politik demon

striert wird. Wir sind auf Kundgebungen gegen

die Startbahn und für die Befreiung~bewegung i~

BI Salvadör, für den Kaopf der Palästinenser.\
Das weiß auch alles der staatsschutz, der st~n-

dig versucht, une im Blick zu haben. \ioch.enla..ng

vor den 1!'eetnahrnenwurden wir obE,:erviert, konn

ten uns aber keinen Reim drauf machen.

\fir lassen uns auoh von Herrn Lampe nicht abL.al

ten, in die Prozesse zu gehen, wir besuchen Ge

fangene, wir schreiben ihnen. Und diese politi

sche Auseinandersetzung mit den Gefangenen defi

niert die Bundesanwaltschaft so:

"Trost ist seit längerer 2eit dem in der Lega
lität lebenden Teil der "l:AplIzuzurechnen. U.a.
hielt er enge Verbindu~g zu Karl Friedrich Gros
ser und Jürgen Schneider •••Der Beschuldigte be- .
wegt sich imlleidelberg~~nnheimer liaum unter
Personen, dieaus4ahmslos mehr oder wenifer offen
Sympathien für die "FA.FI: uno tm:'Y'orÜ;tische Ziel
setzungen zeigen Oi::er Of::t'(!'i tii tJ"I:! (JrltJ:,(,~:l:;·~t".,,!:·::--
szene angehören ••• " '

Wir haben jetzt alle ein Ermittlunsgverfahren,wegen

Kroesen am Hals.
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PR E S ~ E E Rf L ÄRUN G D,E R VER TEl D lOG E R

VON K A'R L - F R I E D R ICH G R 0 S S E R.

•
Das Verfahren gegen K.F. Grosser findet nahezu unter Ausschluß

der öffentlichkeit statt. Nach wenigen kurzen Berichten von dpa

zu Prozeßbeginn qat die überregionale ~resse nichts mehr über..
den Prozeß gebr~cht. Diese freiwillige Beschränkung trifft sich,

mit den Bemühungen der. Bundesanwaltschaft, ganz in der Stille.
neue Maßstäbe ,in der strafrechtlichen Verfolgung der sogenannten.
Sympathisantenscene zusetzen.

Am 10.4.1981 wurde unser Mandant zusammen mit dem Mitangeklagten

Jürgen Schneider in Heidelberg-Ziegelhausen festgenommen. Einen

Tag später erließ der Ermittlungsrichter des BGH den Haftbefehl

wegen Unterstützung einer terroristischen'Vereinigung. Die Ver~t

teidigu~g von Karl Gr~sser wies darauf hin,'daß die behauptete
Unterstützung der RAF durch nichts belegt sei und sich völlig im

spekulativen Bereich bewege. In der Folgezeit sollte sich aller

dings ~eigen, daß das Fehlen jeglicher Beweise den BGH und später
.... : . .,.,...,.. . ,

das,OLG ~tuttgartcnicht daran hinderten, Karl Grosser weiterhin

in Haft zu halten - nunmehr seit über 16 Monaten.
!

Wie qies begründet wurde, kann man u,a. aus dem Beschluß des

mittlungsrichters des BGH v. 22.7.81 entnehme~:

"Der Verteidigung ist zwar zuzugeben,'daß einzelne Indizien,für
sich betrachtet, ~öglicherweise einen dringenden Tatverdacht
nicht begründen könnten. Es ko~~t jedoch auf das Gesamtbild des
bisherigen Untersuchungsergebnisses an. Dies rechtfertigt die,
Fortdauer der Untersuchungshaft".

Und de~ 3. Strafs~nat spricht in seinem Beschluß v. 12.10.81 von
"für sich gesehen unbedeutenden Verdachtsgründen".Diese Methode

- die \Summe von 10 Luftschlössern ergibt ein richtiges SchlOß 

durchzieht das gesamte Verfahren. Doch es sollte noch stärker

kommen: mit der Anklage v. 19.10.1981 wurde aus der Unterstützung

der RAF die Mitgliedschaft in derselbEm. Für die Behauptung,

Karl Grosser sei " vollständig in das Organisationsgefüge dieser

_ter,roristischen Vereinigung integriert" - so die Ankrage ~ wurde
nicht der geringste Beweis angeboten. Nachdem nunmehr nahezu arIe

Zeugen und Sachverständige~ vernommen sind, die das Gericht ge

laden hat, kann die Verteidigung festhalten, daß nichts an der

zunächst behaupteten Unterstützung oder der später behaupteten

Mitglie~schaft in derRAF bewiesen ist:
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politischer Akti,.vitätferngehalten (Seite 60). Auch dies ist

falsch. Grosser war z. B. ,nachweislich aktiv in'der Unter~

stützung des Hungerstreiks im Frühjahr 1981 tätig., .

- Laut Anklageschrif~'hat unser Mandant zum Zeitpunkt der Fest-

nahme nicht mehr in s~iner Wohnung gewohnt (Seite 61). Auch

diese Behauptung istaurch nichts bewiesen, und zum anderen

unverständlich, warum ihm dann Flugblätter etc. zugerechnet

den, die in dieser Wohnung aml1 .~4.81 bei der Wohnungsdurchsu

chung gefunden wurden.

- GegenübeI.t1980 habe unser Mandant auch 'Sein Aussehen total

verändert, er habe 'bei seiner Festnahme einen kurzen Haarschnitt

gehabt pnd ordentlich grwirkt, was typisch sei für Per~onen, die
aus der "legalen S~ene" zur ."RAF" in die "Illegalität" abtauchen

(Sei~e 61/62). Die Beweisaufpahme ergab, daß unser Mandant be

reits im Sommer 1980 ku+ze ~aare hatte.

-'D'ie Ankl\age behauptet dann weiter, unser Handant sei unter

falschem Namen aufgetreten, wann immer ihm das angezeigt erschie

ne (Seite 62). Als Beweis wird angeboten, daß er ein e~nziges

Mal beim Kauf von Brillenglasern mit Nullwirkung falsche Perso

nalien angegeben habe. Ohne zu überprüfen, ob eine derartig~

Brille nicht -wie die. Beweisaufnahme ergab- durchF:lushäufig vc;'"
"

Fahrradfahrern penutzt wird wird behauptet, diese sollte "Tar-

nungszwecken" dienen.

-Grosser hat sich ferrier laut Anklageschrift ab Mai 1980 vonI

- Nach der Anklageschrift ist der Angeklagte Grosser im Herbst

1980 in den Untergrund qegangen (S. 60). Dies ist nachweislich

falsch. Mehrere Zeugen bestätigten, daß der Angeklagte bis
n ..•

kU,r'zvor seiner F'estpahme bei seiner Heidelberger Bank Geld

einbezahlte und abhob. Noch im März 1981 hat er z.B. Zahlungen

an die Gerichtskasse Freiburg wegen einer Verkehrsordnungswi

drigk"eit geleistet."JJbwohl dem Sachbearbeiter bei der General

bundesanwaltschaft seit dem 10.07.1981 bekannt war, daß unser

Mandant bis zu sein~r Festnahme'Bankkunde war und dort auch'" .

regelmäßig verkehrte, wird .noch ~n der Arklageschrift behauptet,
er $ei seit Oktober' 1980 "dort nicht mehr als Bankkunde in Er

scheinung" getreten.
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- Weiter lastet ihm die Anklage das f1itführen ~chter Personal

papiere an. Wurde bisher in allen RAr-Urteilen behauptet, daß

, Mi.tglieder der RAP'inuner gefälschte Papiere mit sich führen, so

w~rd jetzt gerade andersrum argumerltiert,um die ganz selbstver

st~ndliche Tatsache'ldaß jemand seine Personalpapiere bei sich

führt, zU"einer Belastung drehen zu können.
, t

- Die Anklageschrift behauptet weiter, daß es wesentliche Aufga-.
be Qnseres Mandanten gewesen sei, die Verbindung zwischen ~er

"bewaffneten Kommandoebene" der "RAF" im Untergrund mit der Mit ....

glieder- undUnterstUtzer~cene in qer Legalität "aufrecht zu
halten". HierfUr gibt es niqht den geringsten Beweis. So wird

auch nicht ein einziges Treffen urtseres Mandanten ~it der so

genannten "bewaffneten Kommandoebene" behauptet! obwohl doch

die AnklageschrifL" wie berelts gezeigt, mit dem Aufstellen von

Behauptungen nicht gerade zimperlich ist.

InsFeldgefUhrt wird qas Treffen unseres Mandanten mit JÜrgen

Schnei,der am 10.04.81, bei dem beide festgenommen wurden. Diese

hätten sich ,n einem "abgelegenen" Platz getroffen, um dort ei
ne "ungestörte Unterhaltung" führen zu können. Sie hätten Gegen

stände, ausge~auscht, weshalb ein Anwohner die Polizei informiert

habe.

Dieser "abgelegene Platz" liegt in Heidelberg-Ziegelhausen un

mittelbar neben der dortigen Festhalle und ist von der Straße

aus unmittelbar einsehbar. Die beiden dort Festgenommenen befan

den sich unmittelbar neben einem Bolzplatz, auf dem zahlreiche

Jugendliche anwesend waren. Ob zwischen den beiden Uberhaupt et

was ausgetauscht wurde oder ausgetaus~ht werden sollte hat die

Beweisaufnahme nicht ergeben. Die Beweisaufnahme hat auch nicht

erg~ben, ob beide zusammen dort hinfuhren oder sich dort trafen.

Festzphalten ist, daß dieses angebliche "Treff" der einzige "Be

weis" fUr die Behauptung abgibt, der Angeklagte habe die Verbin

dung zwischen "L8galen" und"Illegalen" aufrechterhalten.

- Die Anklageschrift behauptet~eiter, zu den Aufgaben des Ange

klagten habe die Versorgung~on "Depots" der~ "Illegalen" gehört.
Auch dafür gibt es nicht den geringsten Beweis. Noch nicht ein-

\

mal die Existenz auch nur eines einzigen Depots, daß de~ Ange-

klagte versorgt haben soll, ist bewi~sen. Allein einige Kürzel



im Notizbuch unser1s Mandanten wie "0." oder "Dep." sollen die
sen Nachweis ersetzen und zusätzlich beweisen, daß ~s sich da

bei um'Oepots der RAFgehandelt hat.

- Die Anklageschrift wirft unserem Mandanten schließlich vor,

ein weiteres Aufgabengebiet von ihm sei e~ gewesen, "erkunden-..

de Vorbereitungen bei der Herstellung von Kraftfahrzeug

Qubletten" für die Zwecke der RAF zu übernehmen. Durch nichts

ist ,bewiesen, daß im Notizbuch,unser~s Mandanten gefundene An
gaben über Kennzeichen der Herstellung von Dubletten dienten.

Dazu sind die Aufzeichnungen a~ch viel zu ungenau. So hat ein

Polizeibeamter als Z~uge in der Hauptverhandlung hinsichtlich

eines bei 1em Kroesen-Attentat mitverwendeten Fahrzeuges berich
tet, paß dieses bis auf die Rückspiegel exakt dem Original ent

sprochen habe.

- Schließlich behauptet di~ Anklage, die Aufzeichnung des Kenn

zeichens HD-LD 291, dap im Notizbuch u~seres Mandanten durchge

strichen war, beweise seine Beteiligung bei der Herstellung

von Dubletten für die RAF. Ein Motorrad mit diesem Kennzeichen

sei nämlich der Begleitmannschaft von General Kroesen am

01.06.81 aufgefallen. Dieses Motorrad habe sich in auff~lliger

Weise dem Fahrzeug von K10esen gen~hert und sich dann bei Gelb

licht mit überhöhter Geschwindigkeit entfernt. Die Beweisauf

nahme dazu ergab:

-Zu eben diesem ~eitpunkt, morgens
gegen 7.20 Uhr passieren z~ei Schü
lerinnen häufig mit ihrem ~otorrad
mit dem amtlichen Kennzeichen
HO-LD 291 eben diese Stelle. Beide

wurden mehrfach von Beam~en des LKA
stundenlangen "Gesprächen" unterzo
gen, bevor eine förmliche Vernehmung
protokolliert wurde. Beide gaben in
der Hauptverhandlung an, es könne
sein, daß sie auch an diesem Tag mit
dem Motorrad dort vorbeigefahren
seien.

-Der General Kroesen begleitende
Major Bodin notierte zu dem Vorgang
"not unusual" (nicht ungewöhnlich)
und bekräftigte diesen Eindruck vom
Vorgang auch als Zeuge in der Haupt
verhandlung. Weiter ergab die Beweis
aufnahme, daß das Motorrad bei Grün
in üblioher Weise anfuhr.

i!



besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Erklä

rung der RAF vorn 07.11.81:

~Während des letzten Hungerstreiks
sind in Heidelberg zwei Typ~n ver
haftet worden. Nach unserer Aktion
gegen Kroesen erfinden die Bullen
zwei.Leute auf einern Motorrad, das
Kroesen hinterhergefahrerisein soll,
un~ präsentieren dazu die passende

KFzlummer im Notizbuch eines der bei
den'cls Fahndungserfolg. Tatsache ist,
,daß ~ in Motorrad zu keiner Zeit in der
Vorb~reitung zu qieser Aktion eine Rol
le gespielt hat. Bei einern von den hei
den, Karl Grosser, der zum Zeitpunkt
der ~ktionen schon fast 5 Monate im
Knast saß, wurde der Haftbefehl jetzt
auf den ~neuesten Stand~ gebracht mit
der Konstruktion: "Beteiligung an
Kroesen". Er hat mit der Aktion gegen
Kroesen genausoweni~ zu tun wie mit
der in Rams tein. "

Diese Erklärung wird aUFhvon.der Generalbundesanwaltschaft als

authentisch angesehen. Denoch meinte Oberstaatsanwalt Lampe da

zu lediglich, daß. diese Erklärung in keiner Weise entlastend für

unseren Mandanten sei. Ga~z im Gegenteil bele~e d~es~ Erklärung
die Nähe der Angeklp.gten. zur RZ\F. ,

.,

Dem von der Verteidigung gestellten und 1m einzelnen begrlinde-

ten Hafientlassungsantrag trat ,Oberstaatsanwalt Lampe entgegen,

ohne auf die Ausführungen im einzelnen einzugehen. Er erklärte

liberdies, daß noch zu ~rlifen sei, ob sich unser Mandant nicht

wegen Beihilfe zum versuchten vier fachen Mord dUrch die Erkun

digung des Kennzeichens HD-LD 291 schuldig gemacht habe.

Der 2. Strafsenat lehnte den Antrag auf Aufhebung des Haftbe

fehls ab.

Die Verteidigung hat Grund zur Annahme, daß mit diesem Verfahren

der Tatbestand des § 129a StGB auf Personen wie Karl Grosser ausge

weitet ~ird, die sich als Teil des antiimperialistischen Widerstands

begreifen. Wir sehen diese Annahme durch den bisherigen Verlauf der

Verhandlung bestätigt, die zu großen Teilen Handlungen betraf, die' ,
der RAF z~geordnet werden, jedoch in keinem Zusammenhang mit unse-

rem Mandanten stehen. Die Wahl des Prozeßortes, die Konstruktion der

Anklage und die Ar,t und Weise, wie dieser Prozeß durchgeführt wird,
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sind offensichtlich aUf,ein Ziel ausgerichtet: gegen K~r! Grosser

ein Urteil aufzubauen, das später ~uf weitere Teile der antiimpe

r1alistischen Bewegung angewandt werden kann.

11

,
(Richard Sauer, RA)

Stuttgart, den 17.8.1982

(Michael Moos, RA)



)~nklärung

Am 10. April 1981 wt3rden die Stuaenten Karl Gro~)seI'
u.nd JÜ1lß0n SCll11eider in HeidQ.lb(~:ri!' J'GutgGnoi:l1Jlen.- ::J:llJ

sind zwei 'von eehr als 150 V~rhafteten, die d2.I:lal::J_
den Hungers tre'ik d.er pO.LL l, .U3L:iWll uelangehen unt er-,
-Stützt hatten. h
~ I
Am 23. Eärz 1982 klagt d'·ieBun'desanwal tschaft vor dem
staatssc~utz-Senat des Oberlandesgerichts stuttgart
Karl GrosseI' als Llitglied und JÜrgen Schneider &.ls
Unterstützer der RAF an:

Zur Konstrukti~n ihrer Anklage benutzt die Bundesan
waltschaft den von ihr zJvor fast ein Jshr lang in
der Öffentlichkeit aufgebauten Begriff von d.er "legalen
RA:!!'" •

Für die Anklage gegen Jürgen Schneider reicht der BAW
ein in ein~r Vfohnung gefundenes To.,nband,das mit Auto
ken~zeichen besprochen ist. Alter und Tonqualität las
sen jedoch eine Antwort auf die Frage, "ver das Band
wan~ und zu welchem Zweck besprochen hat, nich~ zu.

Die Konstruktionen der Anklage sind nicht zufällig;
sie sind nicht zUrlösen von der allgemeinen politi-
schen Entwicklung in der BRD in den vergangenen zwei
Jahren. Sie sind auch nicht zu trenn.en von zahlreichen
anderen Verhaftungen, Durchsuchungen, Verboten, Ermitt
lungsverfahren, Startbahn-Prozessen, Brokd.orf-Urteilen,
Vorbeugev~rhaftungen vor dem Reaaan-Besuch in Berlin.
Seit den Protesten gegen die öffentlichen Soldaten-Eide
1980 in Bremen leisten immer mehr IiIenschenbe·...vu13tund
gezielt Viderstand gegen die Politik der USA, gegen
ihre Präsenz in Westdeutschland und ihre Unterstützung
durch die SPIl-Regierung. Widerstand gegen NATO-Projek-
te wi~ Startbahn-\fest, gegen Aufrüstung, Stationierung
von Atomymffen, Kernkra.ftwerke •.

Karl GrosseI' und Jürgen Schneider sind Teil dieser
antiimperialistischen Bewegung. Eier sollen zwei Genossen
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verur~eilt werden, die dem Staatsschutz durch h~ufigeObservationen schon lange bekannt sind. Mit qer Kon
struktion "Legale H.A.F" will die Bundesanwaltschaft ein
Pr~zed~naurteil erreichen, das es ermöglichen soll,
kÜnftig jeden antii.mperialistischt3n.Vide1'utand, ftleich
in welcher Form, mit langen Strafen zu ersticken.

Dem Verfahren gegen Karl Grosser und Jtirgen Schneider
wird der Prozeßgegen He~ga Roos folgen. 'Unter spekta-

. kulären Ansch~ldigungen wurde die Studentin am 16. Ok
tober 1981 in ihrer Frankfurter Wohnung verhaftet und
als ,erster Fahndungserfolg im Fall Kroesen der Öffent
lichkeit präsentiert. Auth bei ihr versucht die BAW,

eine lli~tgliedsohaft in der I~F zu konstruieren, ~ie
legale Existenz von HelgalRoos als nur "scheinba.r"
ninz~stellen'und so eine Verurteilung auf Jahre ~u
erreichen.

Die Medien haben willig die Anklage-Konstruktion
"Legale RAF" transportiert. Sie sind aufgerufen,
kritisch tiber die Sta~nheiiller Prozesse zu berichten.

Stuttgart, im August 1982

Angeh6rige der politis6hen Gefangenen in ~8r BRD

p. Bakker-Schut. Dozent, Utrecht

R. Brockmann-Wiese, Rechtsanwi:iltin, Hamburg

Duchhi'mdlung "Gegenwind", Hamburg

J. Duboi.s-Brinkmal1n, Rech tsanvJältin, Hoensbroek (t~L)
T. Fischer, Rechtsanwalt, Stuttgart

C. Geissler, Schriftsteller, Hamburg

W. Grell, Pastor, Hamburg

H. Jacobi, Rechtsanwalt, Hffilburg

N. Jaedtka, Rechtsanwlt, Hamburg

V. Jeker~ Regisseur, Freiburg
U. Maeffert, Rechtsanwalt, Hamburg \

J. Moor, Rechtsanwlt, Hamburg

B. Mo~ik, Rechtsanwältin, Hamburg

G. Reerink, Psychoanalytikerin, Frankfurt
Prof. H. Reerink, Frankfurt

S. Reid, Rechtsanwlt, Hamburg

M.S~ Rollin, Paris

E. Ronte, Rechtsanwl t ,.Franl<furt
H. Scharmer, RechtsanwCJ.lt, Hamburg

B. Rosenkranz, Rechtsanwalt, Hamburg
Prof. C. Sigrist, Münster

Prof. Swoboda, Frankfurt

H. Thon, Rechtsan~alt, Frankfurt

P. Tode, Rechtsanwalt, Hamburg

A. Voges, Rechtsanwältin, Hamburg

werlstatt F~lm und Dokumentation, München
i/Ißitere Unterschriften können geschickt vJerden an:
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Gefangene in der BRD

clo Grell
OktaviostraBe 72

2000 Hamburg 70

oder: RA U. Roeder
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oder: RA R. Sauer
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7800. Freiburg


